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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gcsezgebendcn Ruthe der helvetischen Republik.

Band II. î
Gesezgebnng.

Senat, iy. Oktober.
Präsident: Bay.

Sechs Beschlusse werden zum erstenmal verlesen,
deren wir in der Sitzung vom 26. October, wo sie

behandelt wurden, gedenken werden.
Brunn er berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß, welcher vollständige Gewerbe und
Handelsfreiheit erklärt, mit Vorbehalt, daß diejenigen
Gewerbe und Industriezweige, so auf Gesundheit,
Sicherheit und Eigenthum der Bürger Einfluß haben
können, unter den bisherigen Polizeigesctzen bleiben
sollen. Die Commission räth zur Annahme, indem sie

den Beschluß den Grundsätzen der Freiheit und Gleich-
heit i.nd zugleich dem, was die Erhaltung der öffent-
lichen Sicherheit ersodert, gemäß findet. Stapfer
und Vertheilet, als Mitglieder der Commission,
unterstützen diesen Bericht. Usteri kann unmöglich
der Meinung der Commission beitreten. Wenn, sagt
«r, die Gcsezgeber die Pflicht hätten, diejenigen Grund-
satze, die in der Constitution aufgestellt sind und die
die Grundlage der neuen Gesezgebnng seyn sollen, in
die Form von Resolutionen zu bringen, so könnte al-
lcnfalls die gegenwärtige Beifall verdienen. Aber ich
halte dafür, die Pflicht der Gesezgeber sey vielmehr,
die Grundsätze zu entwickeln, sie auf die vorhandenen
Verhaltnisse des Staatskörpers anzuwenden, und durch
eine solche sorgfaltige und überlegte Anwendung, jene
wirklich in Kraft zu setzen und in Ausübung zu brin-
gen. — Die nämliche Consiitmion, welche die Grund-
s-me aufstellt, aufweiche unsre neue Gesezgebung ge-
gründet werden soll, und durch die nothwendig eine

grosse Zahl bestehender Gesetze muß aufgehoben wer-
den, erklart auch, daß die vorhandenen, wenn schon
den wahren Grundsätzen zuwider laufenden Gesetze, so

lange bestehen sollen, bis neue, den Grundsätzen ge-
maß, werden gegeben seyn. Aus diesen kurzen Ent-
wiklnngen scheint mir die Verwerflichkeit der vorlie-
geuden Resolution sich klar zu ergeben. Ihr erster
Artikel stellt den Grundsatz der Gewerbsfreiheit auf,
der schon in der Constitution enthalten war, und
um dessen Anwendung, nicht einfache Ausstellung

II. Luzern, den i. November.

es izt zu thun war; der 2te Artikel sagt: Alle auf
Gesundheit, Sicherheit und Eigenthum der Bur-
ger Einfluß habende Gewerbe, sollen unter den
bisherigen Polizeigesetzen ferner bleiben. Nun frage
ich, welches sind diese Handwerke und Gewerbe, die
nicht entweder auf Gesundheit oder auf Sicherheit
oder auf Eigenthum der Bürger Einfluß haben? Man
hat Aerzte, Apotheker, Schlosser ». s. w. als solche

genannt, die Einfluß haben; aber ich möcht« gern
diejenigen kennen, die keinen Einfluß haben, und
wenn der gross« Rath wirklich die Gewerbe in zwei
solche Klassen theilt, so ware es gut, seine Eintheilung zu
kennen und zu haben, denn vermuthlich werden sie viele
meiner Committenten, so wenig als ich, errathen kön-

n«n; ich frage dann weiter, was sind die bisherigen
Polizeigesetze? gehörte nicht gerade aller noch so ver-
haßte Innungs - und Zunftzwang unter dieselben —
und somit waren dann durch diesen 2ten Artikel die
gegenwärtige Ordnung der Dinge und die bisherigen
Einschränkungen alle, durchaus beibehalte». Da ich
also die Resolution theils für nichtssagend, theils für
ganz unbestimmt und vieldeutig ansehe, so stimme ich

zu ihrer Verwerfung.
Genhard stimmt zur Annahme und findet, der

Beschluß sage gerade nicht zu viel und nicht zu wenig,
nur die Jnnungssatzungen werden aufgehoben; dage-
gen sollen die alten Pvlizeigesetze so lange in Kraft
bleiben, bis neue vorhanden sind.

Dolder stimmt Usteri bei; der Endzwek der
Resolution sey unstreirig, allgemeine Freiheit und Gleich-
heit einzuführen; diese wird aber durch den zweiten
Artikel ganz verfehlt; wenn die alten Polizeigcsctze
bleiben sollen, so zahlt man an den eine« ürlen Zölle
und Abgaben, die an den andern nicht bezahlt wer-
den müssen. Mittelholzer ist gleicher Meinung;
in keiner Rüksicht sey der Beschluß annehmlich; der
erste Artikel enthält etwas, was sich schon in der Con-
stitntion findet; der ste sagt, wir wollen beim alten
ble bcn; und der gte, wir wollen neue Polizeigesetze
machen. Er verwirst den Beschluß als lacherlich.

Iäslin sieht den Beschluß nicht für so ganz
nichtig und überflüßig an, wie einige, die vor ihm
sprachen; freilich findet er ihn auch etwas dunkel.
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Da die Innungen und ihre Fortdauer mit dem Geisilhofi, man werde nicht länger um Kleinigkeiten und
der Constitution unvertraglich sind, so steht er dieZFermlichkeiteu willen, den Gang der Constitution auf-
Resolution fur einen vorbereitenden Beschluß an, dessen! halten und die Privilegien der Städte schützen wol-
Vervollständigung er von nachfolgenden erwartet. Die len. Offenbar sind die Zünfte der Constitution zu-
bisherigen ungleichen Auflagen auf die Kaufmannschaft wider; durch Verwerfung derResolution wurden Zünfte
stehen in keiner Verbindung mit dem Beschluß; sie sind und Zunftzwang fortgehend erhalten werden; die Pos
auch ganz natürlich vermittelst des angenommeneuliizei aber ist nie durch die Zünfte, sondern durch die
neuen Auflagenwstems aufgehoben. Crauer siehtjOörigkeit ausgeübt worden. Münger stimmt auch
den Beschluß gar nicht für verwerflich an. Dech für Annahme. Augustine sagt, die Resolution wolle
Grundsaz findet sich freilich in der Constitution, aber
seine Entwiklung war nothwendig, weil die Zünfte
und Innungen den Grundsaz nicht verstehen wollten,
und ihren alten Zwang fortsczten.

Lüthi v. Sol- stimmt Usteri und Dolder bei;
er bemerkt, daß überdem die Resolution auch im Wie
derspruch mit sich selbst steht; wäre sie nur gegen
Zunft- und Jnmmgsgeist gerichtet, so würde er ihr
unbedenklich Beifall geben; aber sie sagt: alle Ge-
wer!-- und Industriezweige sollen gänzlich frei— und
aller Zunftzwang soll aufgehoben seyn. Dieß sind
zwei verschiedene Dinge. Gänzliche Freiheit der Ge-
werbe kann nicht ezistiren; wir sind in Gesellschaft
zusammen getreten, um für Erhaltung unserer Sicher-
heit und unserer Rechte, einen Theil unserer Freiheits-
anspräche aufzugeben; sobald nun allgemeine Freiheit
eines Gewerbes der Sicherheit der Gesellschaft ge-
fahrlich ist, so kann lese nicht statt finden, darum sind

in allen policirten Staaten, Apotheken, Weinscheu-
ken u. s. w. unter Aufsicht uud Einschränkungen;

das despotische und eigenmächtige von dem politisch
nothwendgen absondern; dieß sey ihr Sinn uud
darum ihre Annahme dringend. Der Beschluß wird
angenommen.

Grosser Rath, 2c>. October.
Präsident: Su ter.

Der 8. §> des Feodalrechtsgutachtens wird in
Berathung genommen.

Cartier glaubt, durch diese Bestimmung käme
die Zahlung in jene Zeit, in welcher die neuen Anfla-
gen eingefodert werden; er will daher 6 statt 2 Monat
für die Zeit bestimmen, innert der diese Loskaufungs-
summe bezahlt werden sott, und fodcrt, daß diese
Schuldscheine unentgeltlich für den Landmann errich-
tet werden. A »verwerth folgt und fodert, daß da,
wo noch keine Notars sind, diese Schuldscheine ge-
richtlich, aber doch unentgeltlich ausgeliefert werden.
Wyder unterstüzt den §., doch will er 4 statt 2 Mo-

bisher hat diese Polizeiaufsicht gerade vorzüglich in nat Zeit zum Loskaufen bestimmen, weil dann der
der Einschränkung jener Gewerbe auf eine gewisse An- Bauer am' meisten Geld in Händen hat, und es ihm
zahl an jedem Orte bestanden ; der 2te Artikel der
Resolution nimmt also, was durch den ersten gegeben
wird.

Pfyffer vertheidigt den Beschluß und will ihn
annehmen. Es sey Zeit, den Zunftzwang aufzuheben,
weil er die Industrie hemmt. Wenn der 2te Artikel
die Polizeigcsetze beibehält, so versteht sich das nur
von der durch die Regierungen ausgeübten und kei-

neswegs von der Zunftpolizei und ist nur auf jene
anwendbar. Da aber auch diese fehlerhaft ist,

^
w

versvricht der 3te Artikel sobald möglich bessere

Polizeiordnungen. Stapfer glaubt, die Resolution

ja frei steht, in baarem Geld zu zahlen oder einen
Schuldschein errichten zu lassen; diese Schuldscheine
will er immer auf Kosten des Staats ausstellen lassen.
Spengler stimmt den 2 Monaten, die im Gutach-
ten vorgeschlagen sind, bei, wünscht aber, daß die
Schuldscheine nicht notarialisch seyen. H u ber stimmt
Spenglern bei, und will diese Schulde» einregistriren
und dem Schuldner einen Schein geben, daß die
Schuld wirklich einregistrirt sey. Fierz findet den Z
unausführbar, weil die Schatzuug der Güter allein
mehr als 2 Monat Zeit wegnähme ; er'stimmt also
für 6 Monat und folgt Hubcrn; zugleich wünscht er,

beziehe sich nur auf Erwerbsfreiheit, und diese könne-Saß die Loskauftmg auch in Lebcnsmitteln, nach der

man. da Freiheit und Gleichheit eingeführt ist, nie-^Schatzung des 13. §. geschehen könne,

mandem rauben; daß der Beschluß sich auf die Con-j Jomtni glaubt, jeder Aufschub sey schädlich,
stitution gründet, kann kein Beweggrund seyn, ihn zucbeftndcrs auch weil der Bauer nach dem Neujahr kein

verwerfen. t^eld mehr hat; er fodcrt z Monat und folgt der

Lang ist auch von der Nothwendigkeit der Ge-jlezkeu Bemerkung von Fierz.
iverbsfreiheit in Helvetic» überzeugt; darum kann ecl Koch vertheidigt das Gutachten, weil durch einen

Prozessen; wer bestimmt die Grenzen
auf Gesundheit, Sicherheit u. f. w. Einfluß hat odcrDrmi.nen. In Rükficht der Zahlung in Lebensinitteln

nicht hat? Schwaller spricht für den Beschluß und^ist dieß zu bemerken, daß der Staat das einkommende
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Gsld oder die Obligationen nicht für sich behält, son-
dern dieselben den Partikularzchendbesitzern sogleich als
Entschädigung abgiebt und also dieses nicht durch
Lebcnsmittel geschehen kann. In Ruksicht der Schuld-
scheine glaubt er, müssen diese durchaus ein offentli-
che.s Beglaubigungszeichen an sich haben, daher be-

gehrt er, um auch zugleich die Unentgcltlichkett dieser
Scheine zu erhalten, daß dieselben durch die schon
besoldeten Gerichtschreiber ausgestellt werden.

Schlumpf stimmt Koch bei. Zimmerman»
ist auch Kochs Meinung und denkt, wenn allenfalls
der Staat Früchte bedürfe, so könne das Direktorium
zu Erleichterung einzelner zehendpfljchtigen Bauern^
dieselben statt Geld annehmen; Hubers Antrag scheint
ihm eine Art Papiergeld zu vcranlaasen, welchem er
durchaus nicht beistimmen kann.

Weber folgt Kechs Antrag, und schlägt eine
Redaktion desselben vor.

Bourgeois findet ziemlich gleichgültig, ob der
Zandmann in 2, 4 oder 6 Monaten zahle, da er doch
zahlen muß; im Gegentheil glaubt er, sey der Bauer
in zwei Monaten am besten auf solche Zahlungen vor
bereitet. Er stimmt Fierz bei, weil der Staat auch
Getraide nöthig hat, und fodert daß die Schuldscheine
gerichtlich seyen.

Gmür kann der Zahlung in Getraide, wegen
den von Koch ange führten Gründen, nicht beistimmen,
und folgt ganz Kochs Antrag. Lacoste folgt Bour-
gcois.

Hub er glimmt nun für 6 Monat, nimmt die
gerichtlichen Scheine an, und würde gerne Getraide
an Zahlung annehmen, wenn er wüßte wie der Preis
desselben zu bestimmen wäre.

See retan stimmt für Bourgeois, und will den
gewöhnlichen Marktpreis als Maßstab für das Ge
traide annehmen : er glaubt, hierdurch werde der Land-
maun im Tragen der drückenden Last, die ihm auf
gelegt würde, beträchtlich erleichtert.

Ackermann glaubt, wegen der leichten Verkauf
lichkeit des Getraidcs könne man ohne Beschwerde
des Landmanns beim Gutachten bleiben, in Ruksicht
der Zahlung.

Carrard erklärt, daß ungeachtet er in der Kom-
Mission für den § stimmte, er nun Bourgeois Mei-
nung sey.

Der § wird mit der Aenderung von 4 Monat
statt 2 Monat, und daß die Schuldscheine auf Kosten
des Staats, und entweder gerichtlich oder norarifch
ausgestellt werden sollen, angenommen.

Auf Bourgeois Antrag soll die Kommission
einen Vorschlag über die Art und die Kosten dieser zu
errichtenden Schuldscheine vorlegen»

In dem y § wird einzig abgeändert, 4 statt 2
Monat zu bestimmen»

Gvscndörfer legt im Namen einer Kommift
stvn folgendes Gutachten vor?-

a

Bürger Repräsentanten! Die zu Bestimmung des
Salzpreises nicdergeftzte Kommission hat sich bei ei-
nem.für das Volk so wesentlichen Bedürfniß nicht
begnügt, die ihr überwieftne Borhsckaft des Vollste-
hungsdirektoriuWs vom 4 dieses, reifl'ch zu erdauren,
sondern stchs zur Pflicht gemacht, bei dem Finanz-
minister alle zur Erläuterung^ nöthige Berichte einzu-
ziehen, und die Berechnungen über die verschiedenen
Salzarten einzusehen wodurch sie sich überzeugt hat,
daß wenn das Pfund Salz durch ganz Helvetic« um
fünf Kreuzer verkauft wird, der Staat daran nur so

viei gewinnt, als dieses Einkomme» im Finanzplan
berechnet ist, so daß, wenn der Preis heruntergesezt
vücde, die Lücke mit einer anderen Auflage ausgefüllt,
werden müßte.

Die Kommission glaubt um so weniger den gros-
sen Rath hierüber mit Berechnungen weitläufig beheld
ligen zu sollen, als die Angaben in der Bochftbaft
des Direktoriums vom 4WN Oktober enthalten sind-
und sie bemerkt mir überhauvk, daß, wenn die im
Allianztraktat mit der französischen Nation bedungne
Verbindlichkeit, 250,000 Centner Quellsalz allzährlich
zu übernehmen, den Preis freilich etwas erhöhet, die
bessere Qualität desselben vor dem bairischen und dem,
Meersalz auch dagegen in Anschlag gebracht werden
muß, und daß allenfalls diesen unterschied andere
sehr wichtige Vortheile die ans dieser Allianz, und
hoffentlich aus dem Handlungsvettrag entspringen,
als ein kleines Opftr reichlich aufwägen.

Sie hat die Ehre dem grossen Rath folgenden
Beschluß anzutragen.

An den Senat:
Ans die beiliegende Bothschaft des Vollstehungs-

dirckkvriums vom 4ken Oktober, welche die gefezge-
benben Rathe einladet, den Preis des Salzes und
das Gewicht zu bestimmen, in welchen es in Helve-
tien verkaust werden soll. —

In Erwägung, daß bei der Einheit der Republik,
und nach dem Grundsaz, der Gleichheit, das Salz durch
ganz Helvetien im gleichen Preis verkaust werden soll.

In Erwägung, daß nach den Ankaufspreisen und
vermöge der gegen die grosse Nation eingegangenen
Verpflichtung der alljährlichen Abnahme von 250,000
Centner, das Pfund nicht unter 5 Kreuzer verkauft
werben kann, wenn nicht im Finanzplan eine Lücke

entsteh, « soll, die durch eine andere Auflage ersezt wer-
den müßte. —

In Erwägung, daß das französische und das auf
dem Salzwerk in Bcx im Kanton Leman erzeugende

Salz am innern Werth merklich besser ist als das
baierische und Meersalz, beschließt der grosse Rath:

1) Alles Salz so» durch ganz Helvetic-, im glei,
chen Preis verkauft werden.

2) Jedes Pfund wird um Z Kreuzer, Schweizer-
Währung, (Louisdor zu 16 Franken), ausgegeben.



Z) Wegen Unterschied im innern Werth wird das)
französische und das ans dem Salzwcrk zu Bex im'
Lcman erzeugte Saz in Pfunden zu 16 Unzen Mark-
gewicht, daS bairische aber und das Mecrsalz in denen

Gegenden, wo man daran gewöhnt ist, und dasselbe

vorzieht, werden i» Pfunden zu i8 Unzen Markge
wicht abgeliefert werden.

And er werth fodert Dringlichkeitserkiarnng,
jedoch unwr der Bedingung, daß der Rapport bis D>eu

stag auf dem Bureau liege und dann behandelt werde.
Dieser Antrag wird angenommen.

Die Berathung des Feodairechtsgutachtens wird

foitgesezt^ Abänderung einmüthig angc-
«ommen. „ ^ ^ ^ ^

§. il. Anderwerth will noch bestimmen, daß

auch eine Ausllmdiguiigsz it, z B- von drei Monaten
festgesczt werde, nach Vc-fluß der 15 Jahren, innert
weicher der Glaubiger nicht anstünden kann. Kilch
mann folgt, und will noch be-scheu daß der Schuld
ner auch innert 15 Jahren abzahlen könne, wenn er
wolle. Schlumpf folgt Auderwerth und K-lchmrnu
Koch folgt, und will dem § beisetzen, daß Abzahlung
und Aufkündigung nach den hinüber bestehenden Ge-
setzen geschehen sollen; Kilchwanns Bemerkung glaubt
ess sey schon im § einhalten. Lacoste folgt, will!
aber auch theilweise, jedoch nicht unter 50 Thaler ab--

zahlen lassen, Acker ni a nn will drei monatliche Aus
künSezeit bestimmen, nimmt aber Lacostes Begehren ^

nicht an. Koch widerlegt Lacoste, weil eine solche'

VcrsinklrmZ leicht zu Unordnungen Anlaß geben konnte

und beharret auf seinem ersten Autrag. — Escher
folgt Kochs Antrag, weil hoffentlich bis in 15 Iah-
ren allgemeine Aufkündigungsgesetze vorhanden seyn

werden, denen mau unterworfen sey-- soll. Ca r r a rb
nnterstüzt Ackermanns Antrag. Kühn widerlegt
Eschcrn, weil das Aufkunderecht fur Glaubiger und

Schuldner gleich seyn soll, und dieser vor 15 Jahren
abzahlen kann. Er folgt also Ackermanns Antrag,
welcher angenommen wirb.

H 12. Elmlingcc will daß auchchie Pfarrer
welche Zehenden bescher,, dem §. beigefügt werden.

Eu st or will zwischen Schulz und Armenanstalten,

das Wort Kirchen hineinfügen.^ Aug!purger
will, daß auch solche Grundcigenlhumer, weiche sich

seit zehn Jahren von der Zehendpflicht losgekauft

haben, für die hierfür bezahlte Summe entjchadlgt

werden Trösch will daß diejenigen Pfarrer, welche

bisher vom Zchendcn besoldet wurden, in Zukunft vom

Staat besoldet werden sollen. Legier nnterstüzt den

h gegen Augspurgcr und Trösch, weil,man sich in em

Meer von Schwierigkeiten stürzen wurde, wenn man

die vom Zehcnden losgekauften Gutsbesitzer enticha-

diqen wollte. Ackermann folgt Custors Bemerkung

und nnterstüzt Augspurgers Antrag als ganz rechts

gültig; er will diesen Gegenstand der Kommission zu-

weisen. Da er vermuthet baß sich unter den vom
Fmauzinruifker angezeigten 28 Millionen Partikular?
zcheubrn, gewiß auch solche befinden, weiche keine gül-
iigeu Rechtsr.'tel haben, so will er daß nach Kuhus
gestrigem Antrag solch- der au die armen Zehrndba-
reu jurükjttgeveuden Summe beigefügt werden. K u h n
stimmt Custom bei, und bemerkt in Nâkstcht Avast)»«
gers Begehren, daß ein sich losgekaufter Zebenbpstich«
tiger nichts anders ist als ein Zehcndftcftr, der erst
Water den großen, Werth des zchendfteien Guts be?

zahlt hat, also müßte man nach dem gleichen Grund«
saz alle zehendfreien Güterbesitzcr entschädigen", wel«
ches aber nach der schon berechneten und bestiMMten
Loskaufungsfumiue unmöglich ist daher ssdert er Ta-
gesordnung über Augspurgers Antrag.

ii h l »1 ann unterstüzt Ackerinann. und fodert Vers
weiiung dieses 12. § au die Kommission. Am ma nn
stimmt Kühn bei, und schlägt eine neue Redaktion
vor. Wyber folgt Castor. Weber folgt Kuhns
Antrag ganz. Cartier folgt Lohn, glaubt aber, da
der Staat sich die ungerecht aufgelegten Zehenden
auch loskaufen lasse, so müssen auch die Besitzer un«
gerechter Zehenben entschädigt werden, und will also
den lezteu Theil dieses §. der Kommission zurükweiftn.
K ilchm a un will daß die zu entschädigende» Eigen«
th -mcr, weiche wegen ihrem Zehendcnbesiz einige Be«
fchwerben auf sich hatten, wie z. B. Unterhalt von
Kirchen oder Geistlichen, dieselbe» nun ferner fort«
tragen, oder aber nicht entschädigt werden. — Der §
wirb mit Custors Zusaz angenommen.

§ 13. Cartier begreift nicht warum man gerade
die zchu theuersten Jahre zum Maßstab wählte, und
will den dießfährigtn Mittelpreis als Maßstab ans
nehme». Carmintran will 12 oder 15 Jahr zu«
summen zum Maßstab annehmen, weil einige Güter
erst m 12 Jahren wieder mit der gleichen Frucht be«

pflanzt werden. Uhlmann will noch dit frühern
Jahre den vorZeschlagnen ic> Jahren beisetzen. Kühn
will die französische Methode befolgen, und 14 Jahr
zustimmen nehmen von welchen die zwei stärksten und
ö-e zwei schwächsten weggelassen werben, damit nicht
aufserordemiiche umstände auf dm Mittslpreis Einfluß
haben.

T r v sch will die Jahre 8° bis yo annehmen und
fodert eine Bestimmung über die Zeit, nach welcher
die Grundstücke taxirt werden sollen. Wyder folgt
Kühn und schlägt zu diesem End hin die Jahre 78
bis Y2 vor. Capani folgt Carmintran und' Cartier,
und will daß die Commission einen Vorschlag mache,
wit die Einfammlungskosten von dem Ertrag der Ze«
henden abgezogen werden können, weil die Zehcndbe«
sitzer nur im Verhältniß des reinen Ertrags enrschä«
digt werden sollen. Anderwerth will in Rukficht
solcher Zehendenbesitzer, welche innert fünf Jahren
ihre Zehenden gekauft haben, eine Ausnahme machen
und dieselben nach der Ankaufs summe ganz entscha«
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digen. Kchlumps folgt Kühn und widerlegt Car-l Kuh n zieht seinen ersten Antrag zurük. Koch sagt,
tier, weil dieses Jahr kein Zehenden gestellt wurdessdiê CouîNièssion gieng von dem Grundsatz aus, daß
Kilchmann will die Jahre 8c? bis 89 als Maasstab!der Staat in einem solchen Augenblik von einzelnen
annehmen. Custor folgt Kühn und der Commission, j Partikulare» einige Aufopferungen fodern könne, und
Rossi glaubt, der Vorschlag. von blos izfacher-'will daher den K. mit Capams Bemerkungen annehmen,
Jahrsertragentschàdignng heiste eigentlich beschädigen ^uyd dagegen die Frage über Entschädigung fur den
und nicht entschädige», weil dadurch nicht Siel mehr l diesjährigen Zehenden vertagen, bis mattweiß, was
als die Hälfte des Kapitals herauskomme ; er will z die 2 1)2 p. C- hervorbringen, um aus ihrem Ueber-
daher die ganze Summe zahlen um welche die Zehen-lschnß diese Entschädigung zu leisten. Trösch glaubt,
den ihre Besitzer anliegen. Weber will die Jahre-man könne diese Entschädigung für den diesjährigen
74 bis 8y als Maasstab annehmen. Der § wird mitjZehenden jezt schon beschließen. Weber will den
Webers Antrag unter der Bedingung von Kuhns An-Hartikulsrzehendenbesitzern den Zins von Bekanntma-
trag angenommen. z chung des Gesetzes an angehen lassen. S ch l u mpf

§ 14. Caps ni will, daß der Zins erst4 Monatust nicht befriedigt durch Kochs Vorschlag, der die
nach der Bekanntmachung angehe. Amman» glaubtj Gerechtigkeit wohl aufstelle, aber auf einen Thurm,
wegen den Pfarrern könne diese Auszahlung nicht ein Zwo sie dem Wind preisgegeben werde, er stimmt da-
ganzes Jahr ausstehen, und will daß die Partikular-cher dem Vorschlag von Trösch bei. — Es entsteht
zehendbefiker bei den Verwaltungskammem Geld auf " " " ' — --- - - - - --
diese Entschädigung aufnehmen können.

Kühn will, daß der Zins von dem Augenblik

grosse Unordnung in Rüksicht der Frage, wie die ver-
schiednen Meinungen ins Mehr gesezt werden sollen.
Nach langer Berathung über die Art der Abmehrung

angehe, in welchem die Partikulardesitzer ihre Zehen- wird endlich beschlossen: 1. den § unter Vorbehalt von
den bezogen hätten, wenn er nicht eingestellt worden — ^ - - -

wäre. Wy der will, daß die Partikularbesitzec 4
Monat nach der Einnahme der LoskaufungssuMme
entschädigt werden. Cartier folgt Kuh». Car-

Verbesserung anzunehmen und 2. daß dem Privatze-
hendeàsitzer für den eingestellten Zehenden des Jahrs
1798 ein Zins von dem Entschadigungskapital soll
entrichtet werden. — Als über die Bestimmung dieses

rard stimmt dem § mit Capauis Verbesserung bei. Zinses neue »»regelmässige Debatten entstehen, fodert
Trösch stimmt Kuh» bei. Schlump f stimmt dem Escher Verweisung dieses wichtigen Gegenstandes
§ mit Kuhns Zusatz, jedoch diesen nur auf die Pfar- der Entschädigung für den diesjährigen Zehenden, an
rer ausgedehnt, bei.

Kühn glaubt bei Festsetzung des 9 §- habe man
sich geirrt und wimscht, daß auch, dort noch bestimmt
werde, daß die Verzinsung der auszustellenden Schuld-
scheine schon von dem Zeitpunkt angehe, wo der lezte
Zeheuden hätte bezahlt werden sollen, und folglich
auch den Partikularbesitzern dieser Zins vvn dann an,
angehe.

Secretan fürchtet, indem man die Gerechtigkeit

die Commission. Dieser Autrag wird angenommen.
Da der Senat den Beschluß über Bürgerrechte

verworfen hat, so wird dieser Gegenstand aufs neue
der hierüber niedcrgeftzten Commission zugewiesen.

Senat, 20. Oktober.
Präsident: Bay.

Nach Verlesung des Verbalprozesses verlangt
anruft, werde man sehr ungerecht gegen das Volk undjUsteri das Wort. Ich fühle mich, sagt er, gedrun-
durch Kuhns Antrag würde der beschloß»« 9. §. ganzzge» über einen mir für das Wohl und die Ruhe der
aufgehoben, und dem Volk mm ein ganzer Jahrszins^Republik von äusserster Wichtigkeit vorkommenden Ge-
abgefordert, welches die schreiendste Ungerechligkeitigenstand, zu sprechen. Ich erbitte mir aber zum vor-
wäre; er fodert also Tagesordnung über Kuhns An-jaus, B. R. für einige Minuten Ihre Geduld, nicht
trag, welcher schriftlich hatte aufs Bureau gelegt tver-^weil ich lange sprechen will, sondern weil ich nicht
den sollen, als eine eigentlicheZwischenNstion. Wy der'mißdeutet werden möchte, ehe ich ausgesprochen habe;
folgt Kuhns Bemerkungen, und wünscht, daß die finden Sie alsdann meinen Antrag unannehmlich,
Partikularzehendenbesitzer für dieses Jahr einige Ent- so wird die einfache Tagesordnung über ihn richten,
schádignng. erhalten Jomini will in diesem K. ein-ì Wir haben gestern einen Beschluß des grossen Rathes
zig die Abänderung treffen, daß der Staat in einem! sanctionirt, der mir sehr siel Mähe macht, wie das
halben Jahr die Entschädigung ausbezahle. C u fto rj immer der Fall ist, wenn ich den, der zum Aufbauen
folgt Secretans Bemerkungen wider Kuh», inRükstcht beauftragt ist, sich einzig mit Niederreissen beschäftigen
der Abänderung des yten K, hingegen unterstüzt er dew sehe; ein vernünftiger Mann, der sich ein neues Haus
I.Antrag Auhns gänzlich, indem er eine Entschädi-j bauen will, läßt wenn es immer möglich ist, das alte
gung fur den diesjährigen Zehenden an die Partikular-î. so lange stehen bis das neue bewohnbar geworden,
befitzer billig findet. Rellstab will in dem 14 §. den »Wir befinden uns in diesem Fall. Gewerbe, Hand-
leztm Satz ausstreichen, indem dadurch Kuhns ersierzwerke, beinahe alle Industriezweige, waren in Helve-
ms richtiger Bemerkung ein Genüge geleistet werde.!tien bisdahm in einem abscheulichen Hause einquar-



lirr, gegen welches Euer gerechteste Unwille sich in der
gestrigen Sitzung äusserte; sie waren in Zunfthäuser
eingeengt und diese waren enge, finster, schmutzig und
sie erdrüktcn Genie und Kunst. Wir sind berufen ih-
neu ein neues Haus zu bauen; sie verlangen geräumi-
ge Hasten, in denen froh und bequem jeder neben den
andern sein Wesen treiben und nach Willen und Kraft
arbeiten könne. — Wir werden ihre Bedürfnisse befrie-
digen. Allein bis das neue Haus aufgerichtet ist,
wollen wir das alte, wenn auch noch so finstere, dnm-
pfige und enge stehen lassen, denn es schüzt uns we
nigstens vor Wind und Regen und es laßt sich ruhiger
barin schlafen als auf der Landstraße.

Unser gestriges Decret stürzt nun das alte Haus
zwainmen, ehe das neue aufgerichtet ist. — Ich habe
ge lern gegen die Resolution, die allgemeine Gewerbftei-
bett erklärt, so zehoch, daß die auf Leben, Sicherheit
und Eigenthum der Bürger Einfluß habenden Ge-
werbe unter den bisherigen Polizcigesetzen bleiben sol-
ken, — gesprochen, weil ich sie für nichtssagend oder

vieldeutig ansah und in der Ueberzeugung stund, zu den

bisherigen Polizeigesetzcu, gehöre ohne anders auch der
bisherige Imiungs - und Zunftzwang. Nach mir ha-
den verschiedene Mitglieder die Sache aus einem ganz
andern Gesichtspunkt betrachtet; sie unterscheiden zwi-
schcn dem bisherigen Jnnungszwang und den bisheri-
gen Polizeigeseyen; jener, sagen sie, wird durch den

Beschluß bestimmt aufgehoben, diese aber beibehalten.
Ich glaube in der That diese Auslegung des Be-
Musses ist richtiger als die meine es war, und so-

mit hört er denn auch auf nichtssagend zu «cyn, aber

er wird dagegen nun, wie ich dafür halte, sehr ge-
fahrlich. Die Unterscheidung zwischen ehmaligen Po-
lizeigesetzen und dem Jnnungs-und Zunftzwang ist

in ik«5> recht gut, aber in der That existirt sie gar
nicht; denn die bisherige elende Gewerbspolizei grün-
bete sich ganz auf die Jnnungs- und Zunftprivilcgien,
und nimmt man diese weg, so stürzt jene zusammen;
sie wird ganz unkräftig und ohnmächtig. Ich jehe

also aus unserm Beschluß die traurigen Folgen der

Aufhebung aller Gewerbspolizei entstehen, die so lange
dauern werden bis eine neue vernünftige Polizei ein-

geführt ist; nun bitte ich aber zu bedenken, wie lehr
diese Einführung erschwert wird, dadurch, daß wir
einen Zwischenraum zügelloser Anarchie in die Mitte
wetten lassen. — Ich weiß wshl, daß wir gestern den

Beschluß angenommen und dadurch zumGesez gemacht
haben; aber unsere Annahme ist noch nicht avsgefer-

tigt; alles liegt noch in unsern Händen; wir sind be-

fugt, wenn wir es gut finden, unsere gestrige Saue-
tion znrükznnehmen. Ich trage desnahen darauf an,
baß die Discussion von neuem eröffnet werde, und

stimme zur Verwerfung des Beschlusses, weil er ent-
weder nichrig oder gefahrlich ist; im erstern Fall ver-
werfe ich ihn, weil ich die Freiheit nicht in Worten
allein, sondern in der That will; im zweiten, weil

ich die Freiheit unter dem Gesetze, und nicht ihr Gegen-
theil die gesezlose Zügettosigkeit will.

Mehrere Stimmen unterstützen diesen Antrag.
Genhard wundert sich über diese Motion nach

der gestrigen so ausführlichen Discussion; er vcrchei-
digt den Beschluß, der ganz conffikutionsgemäß sey
und die nothwendigen Poiizeigefttze fortdauern lasse.
Er verlangt Tagesordnung über Usteris Antrag, weil
er zweifelt, daß der Senat seilten gestrigen Schluß zu-
rüknchmeii könne, und wenn dieß auch möglich wäre,
er es der Ehre desselben zuwiderlaufend ansähe.

Cran er wundert sich ebenfalls sehr über den
Antrag, obgleich er glauben will, es rühre derselbe
aus keinen bösen Absichten her ; aber es sey unmöglich,
daß mal: heute die gestern geschehene Annahme "einer
Resolution zurüknehmen könne; er protestirt dagegen
feierlich; er glaubt, es könnte dies äusserst gefahrlich
werden, indem man so nach Belieben die Beschlüsse
zurückbehalten und sie wieder zurüknehmen lassen könn-
re; er verlangt gählige Tagesordnung.

Za slin laßt bm Absichten von usteris Ordnungs-
motion volle Gerechtigkeit widerfahren, kann aber un-
möglich derselben beistimmen; es würde sehr gesahr-
lich nnd der Konstitution zuwider seyn, wann ein nach
der Konstitution durch die Mehrheit des Senats
sanctiomrrer Beschluß Tags darauf könnte znrükgenom-
men werden; zu einer solchen Rüknahme eines Gesetzes
habe der Senat keine Initiative.

Lüthi v. Sol. verlangt nach dem 104 Artikel
des Reglements, daß, da einerseits Usteris Ordnungs-
motion uuterstuzr, die darüber gefederte Tagesordnung
aber ebenfalls unterstüzt worden — diese leztere unge-
säumt ins Mehr gesezt werde.

Schwall er ist gleicher Meinung und beruft
sich auch auf den 182 § des Reglements.

Durch Stimmenmehrheit wird die Tagesordnung
angenommen.

Usteri legt im Namen einer Commission einen
Bericht über den die Bürgerrechte betreffenden
Beschluß vor .wir haben diesen Bericht schon
geliefert B. k. S. 787-); die Commission rath zu Ver-
werftung.

Meyer v. Arau findet den Beschluß ganz zu
Gunsten der Landlaufcr und hingegen zum Nachtheil
des arbeitsamen und stillen Landburgers abgefaßt; in
Kraft des 6. Art. muß jede Gemeinde jeden herge-
lausnen Menschen aufnehmen, während auf Seite des
Kommenden keinerlei Art von Verpflichtungen statt
finden; der schlechteste Mensch kommt auf diese Weise
hergezogen und er muß nicht einmal einen Heimath-
schein oder ein Zeugniß des Wohlverhaltens vorweisen;
auch kann sich die Gemeinde desselben niemals entledi-
gen. Der 8te Art. greift in das Eigenthumsrecht ein
und ist also eonftitutionswidrig; den» nach demselben
tragt der Nichlbürger in der That zu den Gcmeinds-
oedâxfnissen so lange nichts bei, bis das Gemeinde!-



gênthum aufgezehrt ist. Er spricht noch besonders
von der bisherigen vortheilhasten Loge in der sich die
Manschen Hintersassen befanden, und stiinint zur Ber-
werffnng des Beschlusses.

Schär glaubt, der gehässige Name Hintersasse
müsse aufhören, i-àm vermöge unserer Verfassung
alle Schweizer Bürger sind; aber wo ein Gemeindgut
vorhanden ist, da gehört dasselbe den bisherigen Be-
sitzern und weder neue Bürger noch bisherige Hinter-
fassen können Antheil daran haben; der 8te Art. des
Beschlusses sagt aber gerade das Gegentheil und ist
darum unbillig.

Zâslin findet es auffallend, daß die Gründe,
um deren willen die Commission die Verwerssung des
Beschlusses anroch, so ganz verschieden von denjeni-
gen sind, welche die Mitglieder, die nachher sprachen,
in der gleichen Absicht vortragen. Der Hauptgrund
der Commission ist, daß durch den Beschluß, die Er-
Werbung des Bürgerrechts, zumal in reichen Gemein-
den, allzusehr erschwert werbe; da hingegen Meyer v.
Arau die Resolution allzu vortheilhaft für die Nicht-
bürger findet; er selbst stimmt der' Commission und
ihren Gründen bei.

Burkard stimmt der Commission bei, und glaubt,
es könne den Gemeinden, die ihre eigenthumlichen Gü-
ter theilen wollen, dieß nicht versagt werden.

Brunn er verwirft den Beschluß, weil dadurch
alle Armengüter für Gemeindgüter erklart werden,
was sie bisdahin nickt waren; es sind dieselben für
die gesamten Einwohner des Orts bestimmt; wenn
wir den haßlichen Unterschied zwischen Bürgern und
Nichtburgern beibehalten, so erhalt sich auch der alte
Bürgcrstolz.

Kubli sieht, daß man in der That die Résolu-
tion aus sehr ungleichen Gründen verwerffen will; die
einen weil sie dieselbe fur die Nichtburger zu hart, die
andern weil sie dieselbe für ihnen allzu günstig anse-
hen.- der Widerspruch ist sonderbar; man sollte doch
Sorge tragen, die grosse Wohlthat der Constitution,
die jedem erlaubt, sich wo er will niederzulassen und
Gewerb zu treiben, nicht zu sehr zu verbittern durch
Beschränkungen von Seite der Gemeinden. Er stund
Anfangs in der Beglaubigung, vermöge unserer
Constitution könnte nun ein Glarner nach Zürich oder
Bern ziehen und mit den dorrigen Bürgern gleiche
Rechte gemessen, so wie umgekehrt der, welcher auf
Giarus ziehen würde; aber nachdem er in Arau die
Sachen so fein und kunstreich analysiren gehört hat,
fühlt er, daß er diese Begriffe nicht mehr so frei auf-
tischen darf; allein leichte Wege um zu allen Bürger-
rechten zu gelangen, verlangt die Constitution; schlecht
und gefährliche Leute wird die Regierung nirgends
dulden. Er wünschte also, daß der Werth der Ge-
meindgüter für jeden Eigenthümer nach, ihrem Ertrag
von 10 Jahren berechnet und die Zahlung des Kapi-
tals dieses jährlichen Ertrags jeden zum Miteigenthü-

mer machen würde; Armengüter dürften aber nicht
mitberechnet werden; er verwirft den Beschluß.

Mittelholzer ist Kubli's Meinung; er glaubt,
jeder der aus einer Gemeinde wegzieht, sollte die An--
sprüche auf ihre Gemeindrechte und Güter dadurch
verlieren, aber hingegen auch diejenigen der Gemeinde,
in welche er zieht, erhalten; jeder Helvetier sollte Lieb
und Leid, Genuß und Last der Gemeinde, in der ee
lebt, theilen; dieß hieße brüderlich handeln; in sei--
nem Canton (Sentis) hat man auch seit langen Zeis
ten so verfahren, obgleich sich auch da beträchtlich»
Gemeindgüter finden. >

Lüthi v. Sol. : Nach der Constitution müssen
alle Armen- und Krankenanstalten unter Aufsicht und
Leitung des Ministers des Inneren stehen, also ein«
einzige und allgemeine Anstalt für Arme und Kranke
eingerichtet werden; mithin können auch nicht mehe
nach bisherigen Grundsätzen, die Armen jeder Ge-
meindc durch diese unterhalten werden. Zu jenem
allgemeinen Institut werden sich hinlängliche Fonds
finden, wenn man alle bisherigen einzelnen vereinigt,
um so mehr, da eben auch durch die neue Verfassung
und den freien Erwerb den sie erklärt, die Zahl' der
Armen betrachtlich wird vermindert werden. Vo.«
den Gemeindgütern muß also erst der Theil abgezogen
werden, der zu Versorgung der Armen, Schulen u.
s. w. jeder Gemeinde bestimmt und verwandt ward;
der Ueberrest kann vertheilt werden unter die Eigens
thümer, wenigstens sollen keine liegende Güter in
todten Handen bleiben; die Resolution ist also als
constitukionstvidrig zu verwerffen.

Lüthi v. Langn, findet alle Gründe, bis auf
die zulezt durch Lüthi v. Sol. angegebnen, waren zur
Verwerssung unhinlanglich gewesen; er findet den g.
Art. constitutisnswidrig, weil er den Gemeinden die
Armenversorgung aufladet. Schwaller ist gleicher
Meinung.

Pfyffer: Es ist wesentlich, es ist dringend.,
daß die Gesezgebung dahin strebedaß die Unterschiede
unter Ge-Ntindsbiirgem und Nichtburgern bald aufs
hören; denn sie iöcu'en von jeher eine Quelle von Neid,
Unzufriedenheit einerseits, anderseits von Stolz un»
Spießbürgergeist; immer aber don Streit und Bedrüs
ckung. So lange diese Unterschiede nicht aufhören,
so lange fehlt das wesentliche Fundameiss der Ruhe
in Helvetic», so lange bleibt eine unzufriedene ^j»sse,
immer bereit, das Weckzeug von Uebelgesinnten z»
werden. Wie hatte dieß bewirkt werden können? das
durch:

1) Daß das, was Bürger- oder Nationalgut ist,
gehörig unterschieden und bestimmt;

2) Daß ein Prinzip oder Modus der Theilung
für das, was als Burgereigenchum erkennt würde,
sestgeftzt worden ware.

Die Resolution thut weder das eine noch das andere.
Denn i) liegen keine bestimmten Begriffe von dem



was Staatsgut oder nicht Staatsgut seyn soll, zum
Grund, denn Arinengut wird als Gemeindegut anges
sehen, und die Obsorge für die Armen bleibt ferner
den Gemeinden überlassen, und doch ist das eine und
und das andere gegen die Prinzipien einer richtigen
Auseinandersetzung des Staats und Privatvermögens,
und der Pflichten der Bürger und der Pflichten des
Staats. Die Armenversorgnng ist eine wesentliche
Pflicht des Staats; ihm liegt es ob, zu sorgen, daß

Müßiggang, Betteln abgeschaft werden: dieß kann

nicht geschehen, wenn das Armenwesen nicht plans
maßig, nicht durch allgemeine Anstalten nach gleichf rs

migeit Prinzipien besorgt wird. In Folge dessen stnd
alle Stiftungen überhaupt wie Armen s, Schulanstals
.ten, die gemeinnützige Objecte betreffen, zu denen
jeder Bürger oder Nichtbürger, schon als Mensch,
in der uemlichen bürgerlichen Gesellschaft
lebend, gleiches Recht hat, als Nationalgut
zu erklären, das aber nur zu diesem Behuf verwendet
werden darf.' Zweitens ist in der Resolution kein Prins
zip oder Modus der Theilung festgesezt; und doch
würde Theilung allein, nemlich bloß dessen, was als
wahres Privateigenthum einer Association von
Bürgern zu Privatzwecken angesehen werden muß,
diesen gehässigen Unterschied von Gemeindsbürgern
zmd Nichtgemeindsbürgern aufheben.

(Der Beschluß folgt

Vollziehttngsdirektorinm.
Das VollffehimgMrektorium der helvetischen

einen und nntheilbaren Republik.

Erwägend, daß der Werth der Piemontessschen
Thaler, in den an die helvetische Republik grenzenden
Departementern der fränkischen Republik durch die
Beschlüsse der Central-Administrationen besagter Des

parlementer, um ein beträchtliches herunter geftzt wors
Den; Erwägend, daß die benannten Thaler in mehrern
(Kantonen Hekvetiens einen ihren innern Werth übers

steigenden Kurs haben;
Um das genaue Verhältniß zwischen dem laufen-

Den Preist dieser Münze und ihrem Gehalte wieder
herzustellen; und in Erwägung der Dringlichkeit dieser

Beschließt provisorisch:

z.) Vom izten Weinmonat nächstkünftig an, sollen
die Piemontessschen Thaler in ganz Helvetien zu

vier Franken zwölf Sols ihren Kurs haben. Die
halben Thaler dann zu zwei Franken sechs Sols.

2) Die Bruchstücke von Thalern unter dem Werthe der

Piemontessschen drei Pfund (Livres) Stücken,
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sollen in Helvetien nicht anders als mit gegenfeis
tiger Einwilligung Kurs haben.

3) Gegenwärtiger Beschluß soll in der ganzen Repubs
lik öffentlich bekannt gemacht, augeschlagen und
die Verwaltmigskammern eingeladen werden, über
dessen Vollziehung zu wachen.
Also beschlossen in Luzern, den zweiten Weinmos

nat, des Jahrs eintausend siebenhundert neunzig und
acht. Anno 1798.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Unterzeichnet: Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.
Unterzeichnet: Mousson.

Zu drucken und zu publizieren anbefohlen,
Der Minister der Justiz und Polizei,

Fr. Bern. Meyer.

Kleine Schriften.
2y. Ueber das Munizipalwesen der Stadt

Kürich, von H. Heidegger. 8. Zürich, b.
Geßner. 1798. S. 16.

zo. Ueber das Eigenthum der Munizipalis
tat Zürich, v on H. Heid egg er. 8. Zürich
b. Geßner. 1798. 5 1)2 Bogen.

Die erste, schon vor einigen Monaten erschienene
Schrift enthalt Vorschlage, wie die Verwaltung ver
Zürcher Munizipalirätsrechte und Güter könnte enge«
richtet werden; der Verfasser meinte, auch die Armen«
guter seyen und binden MunHipaletgenthum, und der
Verwaltung der MuniZipalitat überlassen; der Justiz«
und Polizeiminister werde nur für das allgemeine svr-
gen, und solche Gesetze geben, daß im allgemeinen
Armenanstaltcn getroffen werden, daß »lan in allen
Kantonen die Leute zur Arbeit anhalte, das B.tt >'n

abgeschaft, und dieser Sachen wegen gute Polizei in
ganz Helvetic'» sey.

Die 2te Schrift enthält eine Geschichte der höchst
unnützen Streitigkeiten, welche die Verwaltungskams
mer des Kantons und die Munizipalitat der Stadt
Zürich, über das, was Stadtgut oder aber Staatsgut
(denn daß irgendwo jemand von Canto nsgrw ges
sprechen haben soll, kömmt uns beinahe unglaublich
sori sey, mit einander geführt haben. Die Herzäh«
lung des von der Munizipalität angesprochnen Stadt«
gutes, die historische Darstellung der Entstehung dies
scr Güter und die Entwiklung ihrer Rechtstitek geben
der Schrift vieles Interesse.
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